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Schwerarbeit 
Was ist Schwerarbeit?
Alle Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch 
besonders belastenden Bedingungen geleistet wer-
den, gelten als Schwerarbeit. Die Regelungen fin-
den sich in der vom Sozialministerium festgelegten 
Schwerarbeits-Verordnung (BGBl. II Nr. 104/2006). 

Auf Grund dieser Verordnung wurde die „Berufsliste 
für Frauen und Männer mit körperlicher Schwer-
arbeit“ erstellt, die im Rahmen der Feststellung 
von Schwerarbeitszeiten als Grundlage dient. Die 
Betreuung und Erweiterung dieser Berufsliste liegt 
im Verantwortungsbereich des Dachverbandes der 
Sozialversicherungsträger. In der Berufsliste sind je-
ne Berufe aufgelistet, bei denen der geforderte Kilo-
jouleverbrauch und daher körperliche Schwerarbeit 
anzunehmen ist. Bei den angeführten Berufsgrup-
pen ist nur insoweit Schwerarbeit anzunehmen, als 
kein maschineller Einsatz mit Großgeräten (wie z.B. 
Kräne, Bagger, LWKs) vorliegt und auch nicht über-
wiegend Planungs-, Organisations-, Kontroll- oder 
Aufsichtstätigkeiten ausgeübt werden; in diesen 
Fällen ist grundsätzlich nicht von Schwerarbeit aus-
zugehen. Die Berufsliste finden Sie auch auf unserer 
Website.

Welche Tätigkeiten gelten als Schwerarbeit?
Nachtarbeit im Schicht- oder Wechseldienst 
Nachtarbeit im Schicht- oder Wechseldienst zwi-
schen 22 und 6 Uhr für mindestens sechs Stunden 
an mindestens sechs Arbeitstagen im Kalendermo-
nat, sofern nicht in die Arbeitszeit überwiegend Ar-
beitsbereitschaft fällt.

Arbeiten unter starker Hitze oder Kälte 
Arbeiten, die regelmäßig unter starker Hitze oder 
Kälte geleistet werden, wobei die Definitionen aus 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) verwen-
det werden (Hitze: 30 Grad Celsius und 50 Prozent 
relativer Luftfeuchtigkeit; Kälte: Raumtemperatur 
unter minus 21 Grad, z.B. in Kühlräumen. Die Belas-
tung muss überwiegend, d.h. in mehr als der Hälfte 
der Arbeitszeit bestehen).

Arbeiten unter chemischen und physikalischen  
Einflüssen 
Arbeiten unter chemischen und physikalischen Ein-
flüssen im Sinne des Nachtschwerarbeitsgesetzes. 
Das sind z.B. Arbeiten bei gesundheitsgefährdenden 
Erschütterungen oder Arbeiten unter ständigem 
Einwirken von inhalativen Schadstoffen.

Diese Belastungen gelten nur dann als Schwerar-
beit, wenn sie eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 10 Prozent verursacht haben. Die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit stellt ein Unfallver-
sicherungsträger (AUVA, BVAEB, SVS) fest.

Schwere körperliche Arbeit 
Schwere körperliche Arbeit – das sind Arbeiten, bei 
denen Männer bei einem 8-stündigen Arbeitstag 
mindestens 8.374 Arbeitskilojoule (2.000 Arbeits-
kilokalorien) und Frauen mindestens 5.862 Arbeits-
kilojoule (1.400 Arbeitskilokalorien) verbrauchen. 

Arbeiten zur berufsbedingten Pflege 
Arbeiten zur berufsbedingten Pflege (Pflegeassis-
tenz, Pflegefachassistenz und gehobener Dienst 
für Gesundheits- und Krankenpflege) von erkrank-
ten oder behinderten Menschen, sofern dabei die 
Ausübung von bloßen Verwaltungstätigkeiten (z.B. 
Planung und Koordination von Pflegeprozessen, 
Dokumentation von Pflegemaßnahmen oder Ver-
waltung von Patientendaten und Ressourcen) nicht 
überwiegend erfolgt.

Arbeiten trotz Minderung der Erwerbsfähigkeit 
Arbeiten, die trotz einer Minderung der Erwerbsfä-
higkeit von mindestens 80 Prozent ausgeübt wur-
den, sofern Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 3 
oder höher bestanden hat.    

Als besonders belastend gelten jedenfalls auch alle 
Tätigkeiten, für die ein Beitrag nach dem Nacht-
schwerarbeitsgesetz geleistet wurde, ohne dass 
Anspruch auf Sonderruhegeld entstanden ist, sowie 
alle Tätigkeiten, für die Zuschläge zum Sachbereich 
Urlaub der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse zu entrichten sind.

Versicherungszeit
Ein Schwerarbeitsmonat liegt vor, wenn innerhalb 
eines Kalendermonates
•	 	eine oder mehrere Tätigkeiten unter körper-

lich oder psychisch besonders belastenden 
Bedingungen für mindestens 15 Tage oder

•	 Arbeiten zur berufsbedingten Pflege für min-
destens 12 Tage im Schichtdienst

ausgeübt wurden.

Unterbrechungen durch Urlaub, Krankheit u.Ä. blei-
ben außer Betracht, wenn Sie in dieser Zeit weiter 
pflichtversichert waren.
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Meldung von Schwerarbeitszeiten
Selbständig erwerbstätige Personen können Zeiten, 
in denen Sie eine besonders belastende Tätigkeit 
ausüben, mit dem Formular auf der SVS-Website 
ein Mal jährlich melden. Landwirtschaftliche Tätig-
keiten werden automatisch gemeldet. Für Unselb-
ständige sind die Dienstgeber meldepflichtig. 

Ob tatsächlich Schwerarbeit vorliegt, wird erst bei 
einem Antrag auf Feststellung der Schwerarbeits-
zeiten oder beim Pensionsantrag endgültig festge-
stellt.

Feststellung von Schwerarbeitszeiten
Eine bescheidmäßige Feststellung von Schwerar-
beitszeiten ist frühestens zehn Jahre vor dem An-
fallsalter für die Pension (d.h. grundsätzlich ab dem 
vollendeten 50. Lebensjahr) möglich. Wir prüfen 
überdies, ob Sie die erforderlichen Versicherungs-
monate für eine Schwerarbeitspension erwerben 
können.

Hinweise zum Fragebogen
Fragebogen für GSVG/FSVG-Versicherte: 
Schwerarbeit ist nur die tatsächlich persönlich ge-
leistete körperliche Arbeit. Unternehmensleitende 
Tätigkeiten (Planung, Kontrolle, Buchhaltung, …) 
sind keine Schwerarbeit. Bei der Beurteilung ist 
auch die Zahl der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Fragebogen für BSVG-Versicherte: 
Für die Angaben im Fragebogen sind die durch-
schnittlichen Arbeitszeiten heranzuziehen.
Bei täglich wiederkehrenden Arbeiten ist die täg-
liche Arbeitszeit anzugeben. Werden beispielsweise 
täglich durchschnittlich zwei Stunden Stallarbeit 
verrichtet, so ist unter Viehbetreuung die tägliche 
Arbeitszeit mit zwei Stunden zu erfassen.	
Bei saisonalen Tätigkeiten ist die jährliche Ar-
beitszeit durch 260 zu dividieren (ergibt die durch-
schnittliche tägliche Arbeitszeit). Werden beispiels-
weise 130 Stunden Feldarbeit pro Jahr geleistet, 
beträgt die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit 
0,5 Stunden.

Schwerarbeitspension
Personen, die in den letzten 240 Kalendermonaten 
(20 Jahre) vor dem Pensionsstichtag mindestens 
120 Kalendermonate (10 Jahre) Schwerarbeit ge- 
leistet haben, können früher in Pension gehen: Män-
ner und Frauen können mit 60 Jahren gehen, wenn 
Sie mindestens 540 Versicherungsmonate erworben 
haben.

Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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